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Alimak Group – Verhaltenskodex für Lieferanten 

Einführung 

Die Alimak Group verpflichtet sich, ihre Geschäfte auf ethische Weise zu 

führen. Wir unterstützen internationale Konventionen zu Menschenrechten, 

gerechte Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung im 

Sinne des Global Compact der Vereinten Nationen.  

Unser globales Lieferantennetzwerk leistet einen großen Beitrag zu unserer 

Wertschöpfung und wir verlassen uns auf Ihre Unterstützung, um unsere 

Nachhaltigkeitsziele in Bereichen wie der CO2-Reduktion zu erreichen. Wir 

erwarten von allen unseren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte auf 

verantwortungsvolle Weise führen, die geltenden Gesetze einhalten und sich 

an die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegten Anforderungen 

halten. 

Zweck und Umfang 

Der Zweck des Verhaltenskodex für Lieferanten von Alimak besteht darin, 

Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit für alle Lieferanten der Alimak 

Group in den folgenden Bereichen zu definieren: 

1. Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 

2. Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (Environment, 

Health & Safety, EHS)  

3. Geschäftsethik und 

4. Materialkonformität und verantwortungsvolle Mineralien und 

5. Verantwortungsvolle Beschaffung.  

Der Verhaltenskodex für Lieferanten ist integraler Bestandteil der Vereinbarung 

zwischen dem Lieferanten und der Alimak Group und gilt für alle Lieferanten, 

die Waren und/oder Dienstleistungen an ein Unternehmen der Alimak Group 

liefern.  

Der in diesem Dokument verwendete Begriff „Mitarbeiter“ umfasst alle 

Personen, die für oder im Namen des Lieferanten arbeiten, einschließlich u. a. 

Vollzeit- und Teilzeitmitarbeiter, Berater, Auszubildende, Zeitarbeiter und 

Auftragnehmer. 
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 Von Lieferanten wird erwartet, dass sie alle Anforderungen in diesem 

Verhaltenskodex einhalten. Dies gilt sowohl innerhalb ihrer eigenen Betriebe 

als auch in den Betrieben ihrer direkten Lieferanten und Vertragspartner.  

 
1. Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 

Die Alimak Group erwartet von Lieferanten, dass sie faire Arbeitsbedingungen 
gewährleisten. Insbesondere hat der Lieferant 

• geltende Gesetze und ggf. Tarifverträge über Arbeits- und 

Ruhezeiten, einschließlich Überstunden, sowie jährliche Kranken- und 

Elternzeit und andere geltende Urlaubsvorschriften zu respektieren und 

einzuhalten;  

• Mitarbeiter fair zu entschädigen und lokale Lohnvorschriften und 

Tarifverträge zu befolgen; 

• Mitarbeitern Informationen über ihre Beschäftigungsbedingungen 

in einem Format und einer Sprache zur Verfügung zu stellen, die sie 

leicht verstehen können, wie z. B. durch geeignete schriftliche 

Arbeitsverträge und rechtzeitige Lohnabrechnungen; 

• die Rechte der Mitarbeiter zu respektieren, Gewerkschaften beizutreten oder 

nicht beizutreten, Tarifverhandlungen zu führen und einem Betriebsrat 

beizutreten; 

• jede Person mit Würde und Respekt zu behandeln und 

Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Merkmalen wie 

Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 

Behinderung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, politischer Zugehörigkeit 

oder sexueller Orientierung zu unterlassen;  

• von Zwangs- oder Pflichtarbeit abzusehen und diese zu bekämpfen 

und allen Mitarbeitern die Wahl zu geben, ihr Beschäftigungsverhältnis 

nach angemessener Vorankündigung aus freien Stücken zu beenden; 

• jegliche Art der Kinderarbeit zu verhindern und sicherzustellen, dass alle 

geltenden Gesetze und Vorschriften in diesem Bereich eingehalten 

werden. 

• alle Formen von Gewalt und Belästigung verhindern und die Einhaltung 

aller geltenden Gesetze und Vorschriften in diesem Bereich 

gewährleisten. 

• Mitarbeitern relevante Schulungen anbieten, die sich auf die 

Verbesserung ihrer Fähigkeiten und die Erweiterung ihres Wissens 

konzentrieren. 
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2. Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (Environment, Health & 
Safety, EHS) 

Der Lieferant muss für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für seine 

Mitarbeiter und führt seine Geschäfte auf ressourceneffiziente und 

ökologisch nachhaltige Weise sorgen. Es wird insbesondere erwartet, dass 

der Lieferant: 

• ein effektives EHS-Managementsystem im Einsatz hat (ISO14001, 

ISO9001, ISO45001 oder ein System, das diesen ISO-Standards 

entspricht);  

• eine kompetente Person benennt, die EHS-Programme und -

Verbesserungen verwaltet; 

• geeignete Verfahren für das effektive Management von EHS-Risiken 

festlegt; 

• sicherstellt, dass alle Mitarbeiter sich dieser Risiken ausreichend 

bewusst sind und in der Umsetzung von Kontrollmaßnahmen 

angemessen geschult sind;  

• kontinuierlich danach strebt, den ökologischen Fußabdruck seiner 

Produktion, Produkte und Dienstleistungen zu reduzieren; 

• Transparenz in Bezug auf Emissionsdaten als Input für die CO2-

Berechnungen der Alimak Group wahrt.  

• sicherzustellen, dass das Wasser, die sanitären Einrichtungen und 

gegebenenfalls die Unterkünfte, die Mitarbeitern zur Verfügung gestellt 

werden, sauber und sicher sind und ihre Grundbedürfnisse erfüllen. 

 

 
3. Geschäftsethik 

Der Lieferant führt seine Geschäfte auf ethische Weise in Übereinstimmung mit 

den geltenden Regeln und Vorschriften. Insbesondere hat der Lieferant 

• auf alle Formen von Korruption und Bestechung zu verzichten; 

• sich an Kartell- und andere Wettbewerbsgesetze zu halten und sich 

z. B. nicht an Preisabsprachen oder Angebotsabsprachen zu 

beteiligen; 

• sich an internationale Handels- und Exportkontrollvorschriften zu 

halten; 

• gegenüber der Alimak Group alle potenziellen Interessenkonflikte im 

Zusammenhang mit seinen Aktivitäten als Alimak-Lieferant 

offenzulegen, einschließlich der Offenlegung aller finanziellen 
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 Beteiligungen, die ein Alimak-Mitarbeiter potenziell an den Geschäften 

des Lieferanten haben könnte; 

• alle vertraulichen Informationen zu schützen, die von der Alimak 

Group und ihren jeweiligen Geschäftspartnern bereitgestellt werden; 

• das geistige Eigentum anderer zu respektieren. 

• sicherzustellen, dass das Wasser, die sanitären Einrichtungen und 

gegebenenfalls die Unterkünfte, die Mitarbeitern zur Verfügung gestellt 

werden, sauber und sicher sind und ihre Grundbedürfnisse erfüllen. 

 

 
4. Materialkonformität und verantwortungsvolle Mineralien 

1. Lieferanten müssen sicherstellen, dass an die Alimak-Gruppe gelieferte 

Waren den Anforderungen aller geltenden Vorschriften und Konventionen 

entsprechen. Insbesondere muss der Lieferant: 

• sicherstellen, dass an die Alimak-Gruppe gelieferte Waren keine 

Chemikalien und Materialien enthalten, die nach geltendem Recht 

verboten sind. 

• auf Anfrage eine vollständige materielle Offenlegung der Materialien 

und Substanzen bereitstellen, die in einem Produkt verwendet 

werden und möglicherweise im Herkunfts- oder Bestimmungsland 

gemäß den geltenden Gesetzen reguliert sind. 

• eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, um die Quelle aller 

Konfliktmineralien (Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, gemeinsam als 

„3TG“ bezeichnet) und anderen Mineralien zu untersuchen, die für 

den Umfang Ihrer Lieferungen an die Alimak-Gruppe relevant sind. 

• die neueste Fassung der EU-Verordnung über die Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH) (EG) 1907/2006 einhalten.  

• die neueste Fassung der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung 

gefährlicher Stoffe (RoHS) einhalten. 

• die neueste Fassung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 einhalten, in 

der die Verpflichtungen von Betreibern festgelegt sind, die Holz und 

Holzprodukte auf den Markt bringen. 

• die neueste Fassung der EU-Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 über 

persistente organische Schadstoffe einhalten. 

• die neueste Fassung der EU-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur 

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen einhalten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20240606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065&qid=1729087011651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0995-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20230828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20231201
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• die neueste Fassung des US-Gesetzes über die Kontrolle giftiger 

Substanzen (Toxic Substances Control Act) einhalten. 

  

 
5. Verantwortungsvolle Beschaffung 

Der Lieferant beschafft Waren und Dienstleistungen verantwortungsvoll. Insbesondere 
stellt der Lieferant sicher, dass seine Lieferanten Standards einhalten, die mit denen im 
Verhaltenskodex für Lieferanten der Alimak Group vergleichbar sind.  
  
 

Implementierung und Compliance 

Nachhaltigkeit, wie in diesem Verhaltenskodex dargelegt, ist Teil des 

Lieferantenauswahlprozesses. Die Alimak Group überprüft die Einhaltung der 

oben genannten Anforderungen mittels eines Selbstbewertungsfragebogens 

und behält sich das Recht vor, jederzeit Audits vor Ort durchzuführen. Der 

Lieferant muss ehrlich und transparent mit Fakten und Daten in Bezug auf die 

Anforderungen in diesem Verhaltenskodex umgehen. Die Alimak Group 

möchte einen offenen Dialog über Compliance sowie 

Verbesserungsmöglichkeiten in den von diesem Verhaltenskodex abgedeckten 

Bereichen führen. Mangelnde Zusammenarbeit in diesem Bereich kann zu 

einer eingeschränkten Geschäftsbeziehung und letztlich zur Beendigung der 

Partnerschaft mit Alimak führen.  

 

Melden von Bedenken 

Die Alimak Group ist bestrebt, Transparenz und ein hohes Maß an 

Geschäftsethik zu erreichen. Unser Whistleblower-Kommunikationskanal bietet 

die Möglichkeit, das Unternehmen auf vertrauliche Weise über potenzielles 

Fehlverhalten zu informieren. Der Meldekanal ist ein wichtiges Instrument zur 

Risikominderung und zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in unsere 

Geschäftstätigkeit, da er es uns ermöglicht, Fehlverhalten frühzeitig zu 

erkennen und darauf zu reagieren. Whistleblowing kann offen oder anonym 

erfolgen. 

Um potenzielle Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder lokale Gesetze 

und Vorschriften zu melden, reichen Sie bitte eine Meldung über diesen Link 

ein: https://report.whistleb.com/en/alimakgroup. 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter53&edition=prelim
https://report.whistleb.com/en/alimakgroup


 

6 
 

 Titel: Alimak Group – Verhaltenskodex für 
Lieferanten 

Anhang  

Ersetzt: Verhaltenskodex für Lieferanten 
07.07.2022 

Seite 6 (6) 

Verantwortlich: CFO Gültigkeitsdatum: 07.11.2024 

Genehmigt von: CEO Genehmigt: 07.11.2024 

  

Alle empfangenen Nachrichten werden vertraulich behandelt. Der 

Whistleblower-Kanal wird von WhistleB, einem externen Dienstleister, 

bereitgestellt. Alle Nachrichten sind verschlüsselt. Die Berichterstattung kann in 

16 verschiedenen Sprachen erfolgen. 

 


